
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Richtlinie 
des Gemeinsamen Bundesausschusses 
zur datengestützten einrichtungsübergreifenden 
Qualitätssicherung 

(DeQS-RL) 

in der Fassung vom 19. Juli 2018 
veröffentlicht im Bundesanzeiger (BAnz AT 18.12.2018 B3) 
in Kraft getreten am 1. Januar 2019 

zuletzt geändert am 17. Juli 2025 
veröffentlicht im Bundesanzeiger (BAnz AT 09.10.2025 B4, BAnz AT 03.11.2025 B3, BAnz AT 
18.11.2025 B2, BAnz AT 04.12.2025 B3 und BAnz AT 17.12.2025 B4)  
in Kraft getreten am 1. Januar 2026 
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DeQS-RL Teil 2 - Verfahren 1: Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) 

 

DeQS-RL Teil 2: Themenspezifische Bestimmungen 

Verfahren 1: Perkutane Koronarintervention und Koronarangiographie (QS PCI) 

§ 1 Gegenstand und Ziele des Verfahrens 

(1) 1Gegenstand des Verfahrens sind Koronarangiographien und Perkutane Koronarinter-
ventionen bei Patientinnen und Patienten ab 18 Jahren, die in der gesetzlichen Krankenversi-
cherung versichert sind. 2Diese Herzkathetereingriffe werden nachfolgend als „Indexeingriffe“ 
bezeichnet. 

(2) 1Die Bezeichnung des Verfahrens ist „Perkutane Koronarintervention und Koronaran-
giographie“. 2Das Verfahren wird nachfolgend „QS PCI“ genannt. 

(3) 1Das Verfahren soll die qualitätsrelevanten Aspekte im Bereich von 

a) Indikationsstellung des Indexeingriffs 

b) Durchführung des Indexeingriffs sowie 

c) Komplikationen/unerwünschte Ereignisse 

d) prozessbegleitender Kommunikation, Koordination und Kontinuität in der Ver-
sorgung 

e) Patienteninformation und Entscheidungsbeteiligung 

f) Symptombelastung und Schmerzen 

messen, vergleichend darstellen und bewerten. 2Die entsprechenden Indikatoren sind in An-
lage I aufgeführt. 3Daraus ergeben sich insbesondere folgende Ziele des Verfahrens: 

a) Verbesserung der Indikationsstellung 

b) Förderung der leitliniengerechten Durchführung des Eingriffs zur Erhöhung der 
Patientensicherheit 

c) Verringerung der Komplikationsrate während und nach der Behandlung, hierbei 
insbesondere eine Verringerung von unerwünschten kardialen oder zerebrovas-
kulären Ereignissen (MACCE) und der Sterblichkeit  

d) Verbesserung der patientenorientierten Kommunikation, Koordination und Kon-
tinuität der Versorgung 

e) Verbesserung der Patientenorientierung bezüglich Information und gemeinsa-
mer Entscheidungsfindung  

f) Erfassung und Verbesserung der den Eingriff begründenden Symptomatik und 
der mit dem Eingriff assoziierten Schmerzen und Beschwerden aus Patienten-
sicht. 

4Im Weiteren ist im Verfahren neben der Zielerreichung auch die Angemessenheit der Metho-
den der Qualitätssicherung zu überprüfen. 
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